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Betreff: 

Sachstandsbericht zu Antrag 1227/2012 SPD Ortsbeirat Mainz-Neustadt 

hier: Erhöhung der Anzahl der Gelben Tonnen auf Grundstücken ab 20 

Wohneinheiten in der  

         Mainzer Neustadt (Vorlage 0208/2013) 
 
 

Mainz, 15. Mai 2013 

 

gez. Eder 

 

Katrin Eder 

Beigeordnete 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsbeirat nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. 

 

Stellungnahme: 

 

Ergänzend zu den bisher gemachten Ausführungen nimmt die Verwaltung wie folgt 

Stellung: 
 

Das in Mainz praktizierte Sammelsystem für Leichtstoffverkaufsverpackungen (LVP) in 

gelben Säcken basiert auf einer mit dem Dualen System Deutschland GmbH (DSD) 

abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung und ist gleichzeitig Grundlage der von 

DSD durchgeführten Ausschreibung für die Einsammlung von LVP in der Stadt Mainz. 

Anspruch auf Stellung eines 1,1m³ - Behälters haben Mehrfamilienhausgrundstücke 

ab 20 Wohneinheiten, ohne das ein zusätzliches Entgelt entfällt. Die Aufstellung muss 

allerdings vom Grundstückseigentümer oder der bevollmächtigen Hausverwaltung 

beantragt werden. 
 

Darüber hinausgehende Leistungen wie z.B. die Gestellung weiterer 1,1m³-, 2,5m³- 

oder 5,0m³ - Sammelbehälter sind in Absprache mit dem Entsorgungsbetrieb mög-

lich, können aber nicht unentgeltlich erfolgen. Hierfür fällt eine geringfügige Behäl-

termiete an. Die Entleerung des Behälters ist kostenfrei.  
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Das Angebot des Entsorgungsbetriebes wurde auf dieser Basis kalkuliert. Zusätzliche 

Leistungen sind daher nicht mehr mit den vereinbarten Leistungsentgelten durch DSD 

gedeckt. Da es sich beim DSD-System um ein privatwirtschaftliches System handelt, 

dürfen zusätzliche Leistungen auch nicht aus dem „hoheitlichen“ Abfallgebühren-

haushalt finanziert werden. Eine besondere Behandlung dicht besiedelter Gebiete 

wie die Mainzer Neustadt ist aus den vorgenannten Gründen nicht machbar. 
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